
 

Beitragsordnung des GC Rittergut Hedwigsburg e.V.  
JAHRESBEITRÄGE UND EINTRITTSGELD 

Gültig ab 01.01.2024 

1.) Eintrittsgeld (entfällt bei min. 3-jähriger Mitgliedschaft,  €   500,00 
siehe Antrag „Eintritt ohne Aufnahmegebühr“) 
    

2.) Jahresbeiträge für ordentliche Mitglieder 
a) Einzelpersonen       € 1.225,00  
b) Ehepaare oder Ehepaaren gleichgestellte Paare, je Person € 1.124,00  
c) Studenten und Auszubildende bis zur Vollendung 

des 27. Lebensjahres      €    270,00  
d) Jugendliche sowie 1. und 2. Kind bis zur Vollendung  

des 21. Lebensjahres, die noch in der Ausbildung sind  €    113,00  
e) Alle weiteren Kinder      beitragsfrei 

 
Alternativ zum Jahresbeitrag gibt es die Möglichkeit des Monatsbeitrags: 
a) Einzelpersonen       €   113,00  
b) Ehepaare oder Ehepaaren gleichgestellte Paare, je Person €   101,00  
c) Studenten und Auszubildende bis zur Vollendung 

des 27. Lebensjahres      €     23,00  
d) Jugendliche sowie 1. und 2. Kind bis zur Vollendung  

des 21. Lebensjahres, die noch in der Ausbildung sind  €     12,00  
 

3.) Vorzugsmitglieder       €    337,00  
sind Mitglieder mit eingeschränkter Platznutzung: 
Mitglieder, die das 75. Lebensjahr vollendet haben und denen 
die silberne Ehrennadel des Clubs verliehen wurde, können 
alternativ zu Punkt 2.) die Golfanlage eingeschränkt nutzen 
a) 9-Loch-Runde        uneingeschränkt 
b) 18-Loch-Runde                                      mit zusätzlichem 9-Loch Greenfee 

 
Für ordentliche Mitglieder (2.) und Vorzugsmitglieder (3.) gilt: 
Für das Magazin des Landesgolfverbandes Niedersachsen/Bremen e.V. wird je Einzelmitglied 
bzw. Familie zurzeit 30,-- € p.a. eingezogen. 

 
4.) Probemitglieder (gültig für Neuverträge ab 01.07.2023) 

Mindestlaufzeit 6 Monate, Maximallaufzeit 12 Monate       mtl.  €      86,00  
Hinweise:  
a) während der bei Vertragsabschluss verbindlich definierten Laufzeit besteht 

uneingeschränktes Spielrecht im GC Rittergut Hedwigsburg 
b) Voraussetzung: bestätigte Platzreife 
c) eine Probemitgliedschaft ist nur einmalig pro Person abschließbar 
d) eine Probemitgliedschaft ist nur möglich, wenn keine Mitgliedschaft in einem anderen 

dem DGV angeschlossenem Golfclub besteht 
e) Golfer und Golferinnen, die bereits einmal Mitglied im Golfclub Rittergut Hedwigsburg 

waren, können keine Probemitgliedschaft abschließen. 


